
 

 

                 Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf  
 
In der 31. nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 09.05.2017, 
öffentlich bekannt gegeben in der 32. öffentlichen Sitzung des Technischen Aus- 
schusses am 06.06.2017, wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss-Nr. 164/31/TA/2017 
1. Der Beschluss des Technischen Ausschusses zum Antrag auf Vorbescheid vom 
    17.10.2014, Errichtung eines Lebensmitteldiscounters mit einer Verkaufsfläche 
    von 1.050 m², Grundstück in 01477 Arnsdorf, Stolpener Str. 14, Gemarkung Arns- 
    dorf, Flurstück 80/1 vom 02.12.2014, Beschluss-Nr. 17/4/TA/2014 wird aufgehoben. 
2. Dem o.g. Antrag auf Vorbescheid vom 17.10.2014 wird zugestimmt.   
 
In der 33. öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.08.2017 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst:  
 
Beschluss-Nr. 165/33/TA/2017 
1. Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Umnutzung eines Funktionsgebäudes 
    in ein Einfamilienhaus, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Hufelandstr. 3b, Gemarkung Arns- 
    dorf, Flurstück 282/15 aus planungsrechtlicher Sicht zu. 
2. Zum o.g. Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 145 Abs. 2 BauGB 
    erteilt.  
 
Beschluss-Nr. 166/33/TA/2017 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage, Grundstück in 01477 Arnsdorf OT Wallroda, Großröhrsdorfer Str., Gemar- 
kung Wallroda, Flurstück 53/8 aus planungsrechtlicher Sicht zu.  
 
Beschluss-Nr. 167/33/TA/2017 
Die Gemeinde Arnsdorf stimmt der 8. Änderung des Bebauungsplanes „Am Heiderand“, OT 
Großerkmannsdorf, in der Fassung vom 10.05.2017 der Großen Kreisstadt Radeberg zu. 
Dem Vorhaben stehen keine Belange der Gemeinde Arnsdorf entgegen. 
Es werden keine Einwände oder Bedenken erhoben. 
 
Beschluss-Nr. 168/33/TA/2017 
Die Gemeinde Arnsdorf stimmt dem B-Plan Nr. 65 „Quartier zwischen Straße des Friedens, 
Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Dresdener Straße“, Planfassung 18.05.2017 der Großen Kreis- 
stadt Radeberg zu. 
Dem Vorhaben stehen keine Belange der Gemeinde Arnsdorf entgegen. 
Es werden keine Einwände oder Bedenken erhoben.  
 
Beschluss-Nr. 169/33/TA/2017 
Die Gemeinde Arnsdorf stimmt dem B-Plan Nr. 70 „Wohnbebauung Quartier Pillnitzer Str., 
Richard-Wagner-Str., Schillerstr.“, Planfassung 24.05.2017 der Großen Kreisstadt Radeberg 
zu. 
Dem Vorhaben stehen keine Belange der Gemeinde Arnsdorf entgegen. 
Es werden keine Einwände oder Bedenken erhoben. 
 
Beschluss-Nr. 170/33/TA/2017 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Erweiterung der Verkaufsfläche des 
LIDL-Marktes auf ca. 1020 m², durch Abbruch Trennwand zwischen Verkaufsraum und 
Nonfoodlager, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Stolpener Str. 14, Gemarkung Arnsdorf, 
Flurstück 80/1, aus planungsrechtlicher Sicht zu. 
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